
Resolutionsantrag

der Abgeordneten Windholz,  Jahrmann und Ing. Penz

zur Gruppe 3 des Voranschlages des Landes Niederösterreich für das Jahr 2002, Ltg. 770/V-9

betreffend: Förderung von am Beginn ihrer Laufbahn stehenden talentierten Künstlern

Die  bestehenden  Kulturförderungsprogramme  kommen  vorwiegend  den  bereits  etablierten 

Künstlern zugute. Jungen Talenten und Neueinsteigern in das Kulturschaffen ist es sehr oft 

nicht  möglich,  an  ein  breiteres  Publikum  heranzutreten.  Damit  möglichst  viele  (junge) 

Menschen in unserem Land Auftritts- oder Ausstellungsmöglichkeiten bekommen, sollte ein 

Modell entwickelt werden werden, das insbesondere den Auftritt von niederösterreichischen 

Nachwuchskünstlern  fördert.  Insbesondere  bei  diversen  vom  Land  NÖ  geförderten 

Veranstaltungen sollten  auch „neue“  niederösterreichische  Künstler  stärker  forciert  werden. 

Ebenso sollte im Ausstellungsbereich darauf geachtet werden, daß speziell niederösterreiche 

Jungkünstler gefördert werden. 

Die Gefertigten stellen daher folgenden

A n t r a g :

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

„Die NÖ Landesregierung wird aufgefordert, im Rahmen der gegebenen Richtlinien im Sinne 

der  Antragsbegründung,  die  vorhandenen  Mittel  aus  der  Kulturförderung  verstärkt  jungen, 

talentierten niederöstereichischen Nachwuchskünstlern zur Verfügung zu stellen.“
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